
Der EnztMer.
AnzeigerL Unterhaltungs-Blatt für das ganze Enzthal und dessen Umgegend.

Amtsblatt für den Aöeramtsöezirk Aeuenbürg.
82. Jahrgang.

Nr . 42 . Neuenbürg , Dienstag den 7. April 1874»
Erscheint Dienstag . Donnerstag und Samstag . — Preis halbj . im Bezirk 1 fl . 20 kr. auswärts 1 fl. 50 kr. — In Neuenbürg ahonnirt man
bei der Redaction , auswärts beim nächstgelegenen Postamt . Bestellungen werden täglich  angenommen . — Einrückungspreis die Zeile oder
deren Raum 2 '/, kr., bei Redactionsauskunft 4 kr. — Je spätestens  9 Uhr Vormittags zuvor übergebene Anzeigen finden Aufnahme.

Amtliches.
Neuenbürg.

Die Brlvvorsteher
haben die Bekanntmachung über die Außer¬
kurssetzung der Kronenthaler rc. im Reg.
Bl . Nr . 11 S . 148 sämmtlichen öffentl.
Rechnern zu eröffnen.

Den 4 . April 1874.
K Oberamt.

G a u p p.

Neuenbürg.

An die Brtsvmsteher.
In soweit als die Vorstrafen der Mi¬

litärpflichtigen nicht in den Stamm -Rollen
beigesetzt waren oder besonders angezeigt
wurden , hat letzteres ohne Verzug zu ge¬
schehen.

Den 4 . April 1874.
K. Oberamt.

G a u p p.

Langenbrand.
Hoh-Verkaus.

Die Gemeinde verkauft am Donnerstag
den 9 . d. Mts . Mittags 1 Uhr auf dem
Rathhause

160 Stck . Bauholz mit 69 Um.
5 „ Klötze mit 3,22 Um.

48 „ Baustangen,
48 Um . Nadelholz -Scheiter u . Prügel.
Den 1. April 1874.

Schultheiß Rentschler.

Privatnachrichteir.
Einige gut erzogene

Lehrlinge sowie Lehrmädchen
für das Kettenfach werden angenommen bei
_kiiiter L kütb in Pforzhei  m.

Eine gesunde
Amme

wird zum sofortigen Eintritt gesucht von
Frau Hebamme Siegle,

Pforzheim.
Neuenbürg.

Dung , großen Vorrath verkauft
E . Lustnaucr,

z. Sonne.

Feldrennach.
Ungefähr 40 Ctr . Heu verkauft

Ehr . Fr . Mitschele , Br.

Neuenbürg,  den 4 . April 1874.

Lateinschule Neuenbürg.
Im Hause des Unterzeichneten können auf Georgii noch einige gutgeartete

Knaben Aufnahme finden.
Lehrfächer:

, Rechnen,
Deutsch , Geometrie,
Latein , Geschichte,
Griechisch , Geographie,
Französisch , Schönschreiben.

Der Eintritt sollte womöglich nicht nach dem neunten Lebensjahre erfolgen.
Praceptor Bokel.

Neuenbürg.
Zur Annahme von Bleichwaaren für dis

Nohr-orfer Naturbleiche
empfiehlt sich zu guter Besorgung wie bisher

Schönen Dreibl 'ätterigcn

Kleefarnen
empfiehlt

Verdienst- Medaille in Wien.

I.öfl.lMb

aus achtem Malz - Extrakt bereitet,
sind in Paketen zu 6 kr. zu haben
in den Apotheken in
Neuenbürg und Wildbad.

Leduktionstabellen
von -

Mark in Gulden , Thaler und Franks , a. 6 kr.
Mark in Gulden L 3 kr.
Mark in Thaler a 3 kr.

empfiehlt Jak . Meeh.

Kronik.

Deutschland.
Unter dem der Militär -Kommission von

Seiten der Regierung mitgetheilten Ma¬
terial befindet sich folgende interessante Zu-
samenftellungüber das Verhältniß der Zahl

^der Offiziere  zur Zahl der Mannschaf¬
ten  in den Friedens -Etats verschiedener

^Staaten . Das Deutsche Reich  hat bei
einer Friedenspräsenzstärke (excl. Offiziere
rc.) von 401,659 Mann 19,211 Offiziere
(excl. Aerzte rc.) , von denen 290 Generale,
1859 Stabsoffiziere und 3682 Hauptleute
sind ; Frankreich  bei einer Friedensprä¬
senzstärke von 453,915 Mann 25,755
Offiziere darunter 315 Generale , 2633
Stabsoffiziere , 7857Hauptleute ; Belgien

. bei einer Friedenspräsenz von 40,844 Mann
2811 Offiziere , darunter 38 Generale , 291

!Stabsoffiziere ; Oesterreich  bei einerFrie-
!denspräsenzstärke von 263,946 Mann 14,162
Offiziere , darunter 194 Generale , 1271
Stabsoffiziere , 3447 Hauptleute ; Ita¬
lien  bei einer Friedenspräsenzstärke von
202,434 Mann 9813 Offiziere , darunter
130 Generale , 1056 Staabsoffiziere , 2701
Hauptleute ; Rußland  bei einer Friedens-
präseuzstärke von 711,002 Mann 28,026
Offiziere , darunter 1064 Generale . Es
kommt also je ein Offizier in Deutschland
auf 21 , in Frankreich auf 17,s , in Belgien
auf 14,s , in Oesterreich auf 18, «, in Italien
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auf 20 . in Rußland auf 25 Mann ; je ein
General in Deutschland auf 1385 , in Frank¬
reich auf 1315 , in Belgien auf 1088 , in
Oesterreich auf 1360 , in Italien auf 1557,
in Rußland auf 888 Mann ; je ein Stabs¬
offizier in Deutschland auf 216 , in Frank¬
reich auf 172 , in Belgien auf 140 , in
Oesterreich auf 208 , in Italien auf 192
Mann ; je ein Hauptmann in Deutschland
auf ISS , in Frankreich auf 58 , in Oester¬
reich auf 76 , in Italien auf 75 Mann,
— Aus einer der Kommission vorgelegten
Berechnung des jährlichen Rekruten-
bedarfs des deutschen Heeres geht her¬
vor , daß für die Infanterie in Preußen
68,790 , in Bayern 11,020 , in Sachsen
5510 , in Württemberg 4200 , im Ganzen
also 89,520 Rekruten erforderlich sind.
Die Kavallerie des deutschen Heeres bedarf
16,740 , die Feld -Artillerie 8000 , die Fuß-
Artillerie 4785 , die Pioniere und Eisen¬
bahntruppen 3040 , der Train 3150 , die
Oekonomie-Handwerker 3775 Rekruten . Da¬
nach beträgt das jährliche Rekrutenkontin-
gent des Heeres 130,000 Mann ; dazu kom¬
men etwa 10 Prozent Nachersatz: 13,000
Mann ; das Rekruten -Kontingent der Ma¬
rine beträgt 2000 Mann ; mithin beträgt
der jährliche Bedarf für Heer und Marine
145,500 Rekruten.

Posen,  30 . März . Die Ostd. Z.
meldet ': Eine von der Direktion der Kreuz-
butg -Posener Eisenbahn eingeleitete und
vom Staatsministerium angeordnete Un¬
tersuchung wegen sozialistischer Um¬
triebe unter den Eisenbahnarbeitern er¬
gab , daß die Erregung nicht von Eisen-
bahnbeamten oder fremden Agenten , son¬
dern von der Kanzel und von ultra¬
montaner Seite ausging.

Württemberg.
Aus Grund des Art . 8 , 13 und 16

des Münzgesetzes vom 9. Juli 1873 ( Reichs-
gesezbl. S . 233 ) hat der Bundesrath die
nachstehenden Bestimmungen getroffen : Z 1.
Vom 1. April 1874 an gelten nicht ferner
atz gesetzliches Zahlungsmittel : 1) die Aro-
nenthaler deutschen , österreichischen oder
Brabanter Gepräges , 2) die im Zwanzig¬
guldenfuß ausgeprägten ganzen halben und
Viertel -KonventivnS -(Species -) Thaler deut¬
schen Gepräges . Es ist daher vom 1. April
1874 ab außer den mit der Einlösung be¬
auftragten Kassen niemand verpflichtet , diese
Münzen in Zahlung zu nehmen . Z 2 . Die
im Umlauf befindlichen , in § 1 bezeichne-
ten Münzen werden in den Monaten April,
Mai u . Jnni 1874 von den durch die Lan¬
deszentralbehörden zu bezeichnenden Kassen
derjenigen Bundesstaaten , welche diese
Münzen geprägt haben , beziehungsweise
in deren Gebiet dieselben gesetzliches Zahl-
mittel find , nach dem in dem § 3 festge¬
setzten Werthverhältnisse für Rechnung des
Deutschen Reichs sowohl in Zahlung ange¬
nommen , als auch gegen Reichs- bezie¬
hungsweise Landesmünzen umgewechselt.
Nach dem 30 . Juni 1874 werden derar¬
tige Münzen auch von diesen Kaffen we¬
der in Zahlung noch zur Umwechslung an¬
genommen . §. 3. Die Einlösung der in Z
31 bezeichnten Münzen erfolgt zu dem
nachstehend vermerkten festen Werthverhält.

niste : Kronenthaler 2 fl. 42 kr., beziehungs¬
weise 1 Thlr . l6 ' /i Sgr . */ , KonventionS-
(Spezies -) Thaler 2 st. 24 kr., beziehungs¬
weise 1 Thlr . 11 */,» Sgr . */ , Konven-
tlonschaler (Konpentionsguldenzu I st. 12 kr.,
beziehungsweise 2V' /, Sgr . V» Konven-
tionslhaler Zu 36 kr., beziehungsweise 1v ' /s
Sgr . Z. 4. Die Verpflichtung zur Annahme
und zum Umtausch (H. 2) findet auf durch¬
löcherte und anders , als durch den gewöhn¬
lichen Umlauf im Gewicht verringerte , in¬
gleichen auf verfälschte Münzstücke keine
Anwendung.

Zu Vollziehung der vorstehenden Be¬
kanntmachung des Reichskanzlers vom 7.
d. M . ( ReichSgesezdl. S . 21 ) werden un¬
ter Anderem von den Ministerien des In¬
nern und der Finanzen folgende Vorschrif¬
ten ertheilt : Bei sämmtlichen Kameraläm-
tera des Landes werden in den Monaten
April , Mai und Juni d . I . die Kronen¬
thaler , sowie die in der Bekanntmachung
des Reichskanzlers aufgesührten Münzen
des Ksnventionsfußes zu den ebendaselbst
angegebenen Werthverhältnisten an Zah.
liing angenommen oder gegen anderes Geld
umgewechselt , soferne sie nicht verfälscht
oder durchlöchert oder anders als durch
den gewöhnlichen Umlauf im Gewicht ver¬
ringert sind. Rach Ablauf des 30 . Juni
werden diese Münzen von den öffentlichen
Kassen weder in Zahlung noch zur Um-
wechslung angenommen . Diejenigen Mün¬
zen des Konventionsfußes , welche östr.
Gepräge tragen , sind von der Annahme
und dem Austausch ausgeschlossen. Ebenso
sind davon ausgeschlossen ohne Unterschied
des Gepräges die Zehn - und Zwanzig -Kreu¬
zerstücke des Konventionsfußes ( Drei - und
Sechsbäzner ) , welche bereits durch die K.
Verordnungen vom 18. Aug . 1858 (Reg.
Bl . S . 199 ) und vom 5. Febr . 1864
(Reg .Bl . S . 15) die Eigenschaft eines ge¬
setzlichen Zahlungsmittels verloren haben
und schon seit dem 1. März 1864 bei den
öffentlichen Kassen nicht mehr angenommen
werden.

Wildbad,  2 . April . In Folge der
viel - besprochenen, unworbenen , angefochte¬
nen und schließlich mit Recht theilweise
cassirten Dezember -GemeinderathSwahl hatte
gestern dieNeuwahl  von 2 Mitgliedern
unter lebendigem Kampfe statt . — Der
Wahl -Verein (Organ des gesunden Fort¬
schritts ) brachte einen seiner Kandidaten
mit der höheren Stimmenzahl durch . —
Unsere jüngsten Gemeindewahlen da und
dort geben überhaupt Manches zu denken:
Die Ergebnisse sind in erster Linie eine
ernste Mahnung an die Klassen derer , auf
welche sich unsere Gemeindewesen zu stützen
haben , die aber oft unter den drohendsten
Gefahren zu ihren Wahlpflichten nicht auf-
zurütteln sind , Wenns hoch kommt bei
ckoieo karnionto eine Faust im Sack ma¬
chen ; während verleitete Massen den sich
mehr und mehr ausbreitenden , von nichts
weniger als von rationellen Grundsätzen
ausgehenden Agitationen , zum gedankenlos
willigen Werkzeug werden , sich hingebend an
wenige, meist im Trüben fischende oder
überlebte (darum rückschrittliche und krebs-
gängliche) Ziele verfolgende Führer . Letz¬

teren aber ists um so größere Verantwor¬
tung , als unserer „ Bäderstadt, " wie sie
sich so gerne nennen hört , mit einem Ge¬
bühren , das Engherzigkeit und Vorurtheil
als Basis sucht, entfernt nicht gedient ist;
wir bedürfen einer Gemeindevertretung,
welche bürgersinnig , besonnen, frei von Lei¬
denschaften und schädlichen Privat -Jntereffen,
die unfern speziellen Verhältnissen wvhlan-
stebende Raison sich zu eigen macht.

Miszellen.
Kaulbach - Anekdvten.  Kaul.

bach und Schwanthaler konnten sich nie
so recht leiden . Die gewaltige welthisto¬
rische Natur , der unendliche Humor und
die vernichtende Satyre Kaulbach 's war
für Schwanthaler ebensowenig zugänglich,
als dessen zarte , duftige Romantik für Kaul«
bach verständlich . Wenn sie zusammenka-
me», blieben kleine Plänkeleien nie aus.
Eines Tages freute sich Schwanthaler in
ironischer Weise, daß Kaulbach verheirathet
und ein Vater , also doch nicht der „ einzige"
Kaulbach sei. Kaulbach dagegen bedauerte
nur , daß Schwanthaler nicht verheirathet
sei. Warum ? fragte Jener verwundert.
„Nun erwiderte Kaulbach , dann könnte
doch nach Ihrem Tode Ihre Frau das
Geschäft fortsetzen." Diesen vernichtenden
Witz hat Schwanthaler ihm nie vergeben
können , und er machte dem gewaltigen
Mann viele Feinde in München . Das
durchgreifendste Kunsturtheil , das wohl je
gegeben wurde , gab Kaulbach als junger
Mann in Nom. Der damalige sächsische
Gesandte in Rom malte leidenschaftlich,
und zwar große Bilder . Ein solches hatte
er nun wieder als Carton entworfen und
Kaulbach und Cornelius zu sich cingeladen,
damit sie darüber urtheilen möchten. Er
führte sie in sein Atelier , zog den Vorhang
des Cartons weg und entfernte sich, damit
sie ungestört ihre Meinungen darüber aus«
tauschen könnten . Das Bild stellte Hagar
in der Wüste vor , wie sie ihren Sohn
Jsmael „ eines Bogenschusses Weite " von
sich auSsetzt. Der Maler hatte sich streng
an die Bibel gehalten und demnach fol¬
gende Grnppirung gemacht. Rechts , in
der äußersten Ecke, Hagar ; links in der
äußersten Ecke, Jsmael , und zwischen Beiden
ungefähr zwei Quadratfnß Wüste , nichts
als Wüste . Kaulbach und Cornelius sahen
sich einander ganz verblüfft an . Plötzlich
sprang Kaulbach mit aller Kraft in einem
Satze durch die Wüste und zum Zimmer
hinaus , Cornelius denselben Weg , und
draußen brachen Beide in ein homerisches
Gelächter aus . Als der Gesandte in Er¬
wartung andächtigen Schweigens wieder
eintrat , sah er erstaunt das durchgreifende
Kunsturtheil . Er soll nie mehr gemalt
haben.

Frankfurter Conrsc vom 31 . März.
Geldsorten.

Friedrichs'dor . . . — fl- — — kr.
Pistolen. fl. 34 -36 kr.
Holland, io fl.-Stück . . 9 fl- 45 —47 kr.
Dukaten. . 5 fl- 31 —33 kr.

al marko . . . 5 fl. 32 -34 kr.
20-Franken stücke . . . . 9 fl. 24 - 25 kr.
Englische Souvereigns 11 st. 50 -52 kr.
Ruß. Zmperiales . . . 9 fl. 40 —42 kr.
Dollars in Gold . . . 2 fl. 25 26 kr.

^ »daetion, Druck und Verlag »vu Jak. Me es; in Neuenbünr.
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